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ler gemacht hatte. Der Auflatzunterricht war bot
Lehrer Hongler eine instruktive Denkschule und gar
manche methodische Weise, die heute als moderne
Errungenschaft gepriesen wird, fand bei ihm die
nötige Pflege. Da gab es Auflätze ohne Borbe-
sprechung, den heute so berühmten freien Auflatz,
wobei die Schüler nach Herzenslust erzählen durs-
ten, bald aus ihrem Familieàben, bald aus dem
Wechsel der Jahreszeiten, bald von ihren Freuden
und Arbeiten, bald von den Dorfereignissen. Da-
neben marschierte aber auch der „gebundene"
Auflatz, gebunden an genaue Gedankenfolgen, an
logischen Ausbau, an exakte Ausdrucksweise, an
sachliche Klarheit. Später habe ich in manchen
Auflatzbetrieb hineingeschaut, Hunderte von be-
züglichen Lehrmitteln durchgangen und kam immer
wieder zur Erkenntnis: „Gerade so hat's unser
Lehrer gemacht und wir waren in Berneck schon
1880 ganz „modern", bevor die Weisheit aus
Hamburg und Leipzig von uns Schweizern als
Weltwunder angestaunt wurde". Der Verstorbene
war eben von Natur mit grossem Lehrgeschick be-
gabt; dazu gesellten sich als wertvolle Iugendgaben
die Früchte einer arbeitsreichen Familienerziehung,
des im Vaterhaus wohnenden religiösen Sinnes,
des im Umgang mit dem Volke erworbenen Ber-
ständnisses für dessen Denken, Fühlen und Wollen,
vor allem aber die zur zweiten Natur gewordene
persönliche, gewissenhafte Arbeit. Alle diese Fak-

Neue Wege
In der „Schweiz. Lehrerzeitung" vom 3. Dez.

verflossenen Jahres hat ein Dr. A. Specker anhand
einer Buchbesprechung Gedanken geäussert, die auch
auf katholischer Seite ein Aufmerken verdienen.
Das Buch, um das es sich handelt, trägt den Titel
„Die Mediziner, der Bund und die Schweizer
Gymnasien". Es hat zum Verfasser Dr. H. Fischer,
Rektor vom Städtischen Gymnasium in Biel. Was
Dr. Specker in einem kurzen Ueberblick über den

Inhalt des Buches sagt, interessiert uns hier wei-
ter nicht. Es ist der Werdegang von den Anfängen
bis zur heutigen Matura. Aber Beachtung verdie-
nen einige Lesefrüchte, die der Besprechung als Er-
wägungen und Folgerungen angefügt sind. Eine
dieser Erwägungen lautet wie folgt-

„Das neue Maturitätsprogramm hat aber doch

einen Fortschritt zu verzeichnen-, die Zulassung zur
Eidgenössischen technischen Hochschule ist nun auch

miteinbezogen worden. Damit hat die eidgenössische

Maturität ihre Basis verbreitert. Wer weiß, ob wir
uns nicht auf diesem Wege doch noch einer einheit-
lichen Mittelschulgesetzgebung nähern im Sinne
des Programms des Gymnasiallehrervereins vom
Jahre 1867! Wenn nämlich innert kurzer Zeit ausser

roren haben sich in Honglers Leben ausgewirkt: sie

haben seine ganze Tätigkett in Kirche, Schule, Fa-
milie uNd öffentlichem Leben befruchtet; sie waren
die innern Quellen speziell auch für die glückliche
methodische Gestaltung der Unterrichtsfächer; seine

Methode mag, den Zeitverhältnissen entsprechend,
vielleicht etwas weniger nach allen Regeln moder-
ner Psychologie aufgebaut gewesen sein; aber sie

war dafür durchdrungen von den obgenannten
Ideen, besonders von der grossen, erhabenen Idee
der Verantwortlichkeit gegen Gott und Vaterland,
gegen die Borgesetzten, gegen die Kinder und deren
Eltern. Und da dürfen wir ruhig beifügen, dass

dieser GruntHug des Verantwortlichàitsgefiihls
eben auch im Seminar verständnisvolle Pflege
fand, wie aus dem Studium der damaligen Klas-
senheste besonders in Religion- und Pädagogik,
deutlich hervorgeht. Zu all diesen glücklichen Um-
ständen, immer ausgebaut in persönlicher, charat-
terfester Selbsterziehung, gesellte sich ein glück-
liches Familienleben. Schicksalsschläge blieben nicht

aus; sie wurden mit der gleichen Gesinnung ent-
gegengenvmmen und getragen wie gar viel Här-
ten und Schwierigkeiten des Berufslebens. Der
Seelenquell war tief religiös und von hiet aus
fanden Me Lebensbächlein reine, klare Nahrung.
Dem verdienten Lehrer ein aufrichtiges:

lìeguiescat in pace!
I. S., Lehrer.

nd alte Ziele
dem Zivilrecht auch das Strafrecht eidgenössisch

sein wird, dürste die Frage eidgenössischer Juristen-
Prüfung aktuell werden. Und die nächste Folge
wäre für die Advokaten und Richter die Forderung
der eidgenössischen Maturität statt der kantonalen.
Dies wäre wiederum ein bedeutender Schritt der
Einheit entgegen."

Für Dr. Specker bedeutet aber die Einbe-
ziehung der Eidgenössischen technischen Hochschule

in den Kreis jener Anstalten, für die der eidgen.
Maturitätsausweis den prüfungsfreien Eintritt
garantiert, möglicherweise einen Weg Mr erstrebten
Vereinheitlichung des Mittelschulwesens, mit an-
dem Worten zur Schulhoheit des Bundes. Dass

er nicht der einzige ist und nicht der erste, der diese

Entdeckung gemacht hat, beweist eine Notiz, die

durch die Blätter ging, als die schweizerische Ma-
turitätskommission ihren Mttgliederstab auf elf er-
wetterte. Damals wurde diese Erweiterung be-

gründet mit der vermehrten Arbeitslast der Kom-
Mission, diese selber wurde hergeleitet aus einem

vermehrten Interesse des Bundes an den Mittel-
schulen, da diese durch die neue Maturitätsordnung
auch Vorschulen des Polytechnikums geworden
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seien. Die Absicht ist unverkennbar, man will hier
aus Umwegen in ein Gebiet einbringen, bas bis jetzt
durch verfassungsrechtliche Schranken unzugänglich
war, durch Schaffung eines eidgenössischen perma-
nenten obersten Aussichtsrates über die Mittel-
schulen. Dass damit die kantonale Schulherrlichkeit
nahezu illusorisch würde, liegt aus der Hand. Wir
sagen „würde", denn wenn der Bundesrat diese

Folgerung aus der neuen Maturitäts-Verordnung
auch intendiert hätte, so fehlt ihm doch heute noch

für ihre praktische Anwendung die verfassungs-
rechtliche Grundlage. Auch kann man à prüfungs-
freien Eintritt zum Polytechnikum nicht ein prak-
tisches Aequivalent erblicken gegen den Anspruch
einer solchen Oberaufsicht über alle drei Typen der
Mittelschule. Denn die Schöpfer der neuen Matu-
ritätsorbnung wissen so gut wie irgend jemand, daß
Typus ^ und L an sich ungeeignete Vorschulen
sind für den Llebertritt zum Polytechnikum, und
daß, wenn einer den Schritt dennoch wagt, er nur
durch besonders gute mathematische Veranlagung
und erst noch durch Spezialstudium Aussicht auf
Erfolg hat. Daß man aber wegen eines solchen
„Zufallskandidaten" eine ganze Schulgattung un-
ter eidgenössische Oberaufsicht nehmen will, ist tat-

Das Turne
Wo Turnhallen zur Verfügung stehen, macht es

weiter keine S>rgen. Da hat der Lehrer nur dafür
zu sorgen, daß fleißig gekehrt und gelüstet wird. Die
Temperatur soll in der Halle nicht weniger als 8 °

C betragen.

Doch auch wo Turnhallen sind, sollte gleichwohl
in der kalten Zeit viel im Freien geturnt
werden. Gerade im Winter, wo fast das ganze
Tagewerk des Schulkindes und des Lehrers in ge-
schlossenen Räumen mit oft verbrauchter Lust (Hei-
zung, Lüftung) sich abspielt, ist eine intensive
Durchlüftung notwendig und auch eine umfassende
Durcharbeitung der Muskulär, die besonders in
schneearmen Wintern bei vielen Kindern still liegt
(und bei manchen Lehrern erst recht!). Hinaus
ins Freie, auch in den Pausen!

Wo keine Turnräume sind, ist der pflichtbe-
wußte Lehrer aufs Freie angewiesen. Gerade der
Winter gibt ihm mehr Bewegungsfreiheit zum
Turnen, da er ihm die weiten Felder für einen
ausgedehnten Spielbetrieb öffnet.

So lange die Temperatur nicht unter — 1v°
sinkt, ist bei trockener Witterung der Turnbetrieb im
Freien gut durchführbar. Selbstverständlich muß
der Betrieb der Jahreszeit angepaßt werden. Kur-

sächlich durch nichts begründet als eben durch das
Verlangen, hier etwas zu sagen haben.

Nicht weniger bedeutsam sind die Folgerungen,
die aus der Vereinheitlichung des Strafrechtes ge-
zogen werden! Ob sie aber nicht etwas zu weit
gespannt sind? Man hat das Zivrlrecht eidgenössisch

gemacht, ohne daß sich das Bedürfnis nach einem
eidgenössischen Advokatenpatent ausdrängte. Es
dürste dies auch nach der Vereinheitlichung des

Strafrschtes nicht ohne weiteres eine gegebene

Forderung sein, besonders dann nicht, wenn daraus
als weitere Forderung die eidgenössische Maturi-
tät für die Juristen und Richter hergeleitet werden
sollte. Die Einbeziehung der Richter in diese For-
derung ist überhaupt à Novum. Oder soll die
Vereinheitlichung des Strasrechtes auch die Aus-
Übung des Richteramtes ausschließlich an den Ad-
vokatenberuf binden? Da würde sich das Volk doch
bedenken. Aber aus allem geht doch hervor, daß
man diesen werdenden Dingen die größte Aufmerk-
samkeit schenken und wenn nötig formelle Garan-
tien verlangen muß, damit nicht mit dieser Materie
durch verschiedene Folgerungen das Gebiet der
Schule angetastet wird, das mit ihr in keinen direk-
ten Beziehungen steht. p. A. S.

im Winter.
ze Lektionsdauer, viel Bewegung; Lauf- und
Kampfspiele treten in den Vorder-
gründ.

Auch die Winterturnstunde muß Uebungen ent-
halten, die sowohl die Haltung, als auch die innern
Organe günstig beinflussen. Es sollen nicht einzelne
Organsysteme gegenüber andern übermäßig bevor-
zugt werden, wie das im Winterwrnen gerne ge-
schieht.

Dem Atmen ist besondere Aufmerksamkeit
zu schenken. Das Tiefatmen ohne Bedürfnis ist sehr

anstrengend. Es erzeugt oft sogar Schwindelgesühl.
Deshalb sollen Tiefatemübungen eigentlich nur
eintreten, wenn sie durch gesteigerte Körpertätigkeit
funktionell angeregt sind. Das Atmen hat in der
kalten Winterlust stets durch die Nase zu erfolgen,
um bei der Einatmung die Luft, bei der Ausatmung
die Schleimhäute zu wärmen. Beengende Klei-
dungsstücke sind abzulegen. Wenn die Füße warm
und trocken sind und richtig geatmet wird, sind bei
lebhaftem Turnbetrieb keine Erkältungen zu be-
fürchten. Nur bei außerordentlich kalter oder nasser

Witterung dürfen Zimmerturnübungen als Ersatz
eingestellt werden. (Eine Lektionsskizze folgt.)

A. St.


	Neue Wege alte Ziele

